
Auszüge aus dem SGB VIII zu stationären Hilfen zur Erziehung  

§ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder                                                                    
(1) Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich 
sorgen, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und 
solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege 
und Erziehung des Kindes bedürfen. Die Betreuung schließt auch ältere Geschwister ein, sofern die 
Mutter oder der Vater für sie allein zu sorgen hat. Eine schwangere Frau kann auch vor der Geburt 
des Kindes in der Wohnform betreut werden.    (2) Während dieser Zeit soll darauf hingewirkt 
werden, dass die Mutter oder der Vater eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnt oder 
fortführt oder eine Berufstätigkeit aufnimmt.                                                                                                                                            
(3) Die Leistung soll auch den notwendigen Unterhalt der betreuten Personen sowie die Krankenhilfe 
nach Maßgabe des § 40 umfassen. 

§ 27 SGB VIII Hilfe zur Erziehung                                                                                                                       
(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen 
Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und 
notwendig ist. 

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und Umfang 
der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale 
Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu 
erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung 
zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist. 
(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforderlich, so 
entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere unterhaltspflichtige 
Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe zur Erziehung setzt in 
diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit 
dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der §§ 36 und 37 zu decken. 
(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener 
therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen im 
Sinne des § 13 Absatz 2 einschließen. 
(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthalts in einer Einrichtung oder einer 
Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch die Unterstützung 
bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes. 

§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform                                                                  Hilfe 
zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen 
betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit 
pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend 
dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der 
Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 

1.  eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder 
2.  die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder 
3.  eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. 
Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung 
beraten und unterstützt werden. 
 
 



§ 39 SGB VIII Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen                                              
(1) Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35a Absatz 2 Nummer 2 bis 4 gewährt, so ist auch 
der notwendige Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses sicherzustellen. 
Er umfasst die Kosten für den Sachaufwand sowie für die Pflege und Erziehung des Kindes oder 
Jugendlichen.                                                                                                     (2) Der gesamte regelmäßig 
wiederkehrende Bedarf soll durch laufende Leistungen gedeckt werden. Sie umfassen außer im Fall 
des § 32 und des § 35a Absatz 2 Nummer 2 auch einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen 
Verfügung des Kindes oder des Jugendlichen. Die Höhe des Betrages wird in den Fällen der §§ 34, 35, 
35a Absatz 2 Nummer 4 von der nach Landesrecht zuständigen Behörde festgesetzt; die Beträge 
sollen nach Altersgruppen gestaffelt sein. Die laufenden Leistungen im Rahmen der Hilfe in 
Vollzeitpflege (§ 33) oder bei einer geeigneten Pflegeperson (§ 35a Absatz 2 Nummer 3) sind nach 
den Absätzen 4 bis 6 zu bemessen.                                                                                                                                                         
(3) Einmalige Beihilfen oder Zuschüsse können insbesondere zur Erstausstattung einer Pflegestelle, 
bei wichtigen persönlichen Anlässen sowie für Urlaubs- und Ferienreisen des Kindes oder des 
Jugendlichen gewährt werden.                                                                                               (4) Die laufenden 
Leistungen sollen auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten gewährt werden, sofern sie einen 
angemessenen Umfang nicht übersteigen. Die laufenden Leistungen umfassen auch die Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälftige 
Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der 
Pflegeperson. Sie sollen in einem monatlichen Pauschalbetrag gewährt werden, soweit nicht nach 
der Besonderheit des Einzelfalls abweichende Leistungen geboten sind. Ist die Pflegeperson in 
gerader Linie mit dem Kind oder Jugendlichen verwandt und kann sie diesem unter Berücksichtigung 
ihrer sonstigen Verpflichtungen und ohne Gefährdung ihres angemessenen Unterhalts Unterhalt 
gewähren, so kann der Teil des monatlichen Pauschalbetrages, der die Kosten für den Sachaufwand 
des Kindes oder Jugendlichen betrifft, angemessen gekürzt werden. Wird ein Kind oder ein 
Jugendlicher im Bereich eines anderen Jugendamts untergebracht, so soll sich die Höhe des zu 
gewährenden Pauschalbetrages nach den Verhältnissen richten, die am Ort der Pflegestelle gelten.                                                                                                                                                                  
(5) Die Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt sollen von den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden festgesetzt werden. Dabei ist dem altersbedingt unterschiedlichen 
Unterhaltsbedarf von Kindern und Jugendlichen durch eine Staffelung der Beträge nach 
Altersgruppen Rechnung zu tragen. Das Nähere regelt Landesrecht.                   (6) Wird das Kind oder 
der Jugendliche im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 31 des Einkommensteuergesetzes 
bei der Pflegeperson berücksichtigt, so ist ein Betrag in Höhe der Hälfte des Betrages, der nach § 66 
des Einkommensteuergesetzes für ein erstes Kind zu zahlen ist, auf die laufenden Leistungen 
anzurechnen. Ist das Kind oder der Jugendliche nicht das älteste Kind in der Pflegefamilie, so 
ermäßigt sich der Anrechnungsbetrag für dieses Kind oder diesen Jugendlichen auf ein Viertel des 
Betrages, der für ein erstes Kind zu zahlen ist.   (7) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres 
Aufenthalts in einer Einrichtung oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so ist auch der 
notwendige Unterhalt dieses Kindes sicherzustellen. 

§ 40 Krankenhilfe                                                                                                                                            Wird 
Hilfe nach den §§ 33 bis 35 oder nach § 35a Absatz 2 Nummer 3 oder 4 gewährt, so ist auch 
Krankenhilfe zu leisten; für den Umfang der Hilfe gelten die §§ 47 bis 52 des Zwölften Buches 
entsprechend. Krankenhilfe muss den im Einzelfall notwendigen Bedarf in voller Höhe befriedigen. 
Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen sind zu übernehmen. Das Jugendamt kann in geeigneten Fällen 
die Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung übernehmen, soweit sie angemessen sind. 

§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung                                                                                      
(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 
eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der 
individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten 
Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. 



(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39 
und 40 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des 
Kindes oder des Jugendlichen der junge Volljährige tritt. 
(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im 
notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden. 
Leben des Kindes oder des Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. 
Die Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit Ablauf des Tages nach 
ihrem Beginn zu beenden. 
 
§ 78b SGB VIII Voraussetzungen für die Übernahme des Leistungsentgelts                                            
(1) Wird die Leistung ganz oder teilweise in einer Einrichtung erbracht, so ist der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe zur Übernahme des Entgelts gegenüber dem Leistungsberechtigten 
verpflichtet, wenn mit dem Träger der Einrichtung oder seinem Verband Vereinbarungen über 1.  
Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote (Leistungsvereinbarung),                                  2.  
differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und die betriebsnotwendigen Investitionen 
(Entgeltvereinbarung) und                                                                                                                 3.  
Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie über 
geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung (Qualitätsentwicklungsvereinbarung) abgeschlossen 
worden sind.                                                                                                                            (2) Die 
Vereinbarungen sind mit den Trägern abzuschließen, die unter Berücksichtigung der Grundsätze der 
Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erbringung der Leistung geeignet sind. 
Vereinbarungen über die Erbringung von Hilfe zur Erziehung im Ausland dürfen nur mit solchen 
Trägern abgeschlossen werden, die 
1.  anerkannte Träger der Jugendhilfe oder Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung im Inland 
sind, in der Hilfe zur Erziehung erbracht wird, 
2.   mit der Erbringung solcher Hilfen nur Fachkräfte im Sinne des § 72 Absatz 1 betrauen und 
3. die Gewähr dafür bieten, dass sie die Rechtsvorschriften des Aufenthaltslandes einhalten und mit 
den Behörden des Aufenthaltslandes sowie den deutschen Vertretungen im Ausland 
zusammenarbeiten. 
(3) Ist eine der Vereinbarungen nach Absatz 1 nicht abgeschlossen, so ist der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe zur Übernahme des Leistungsentgelts nur verpflichtet, wenn dies insbesondere nach 
Maßgabe der Hilfeplanung (§ 36) im Einzelfall geboten ist. 


